
Änderungssatzung 2020 zur Friedhofsordnung der Stadt Bruchköbel 

Aufgrund des§ 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung v. 07.03.2005 (GVBI. 1 S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 
(GVBI. 1 S. 318) i. V. m. § 2 Abs. 3 Satz 1 des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes (FBG) vom 
05.07.2007 (GVBI. 1 S. 338), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.08.2018 (GVBI. 1 S. 381) hat 
die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bruchköbel in der Sitzung vom 27.10.2020 für die 
Friedhöfe der Stadt Bruchköbel folgende Änderungssatzung zur Friedhofsordnung vom 
13.12.2011 beschlossen: 

Artikel 1 

1. § 6 wird wie folgt neu gefasst: 

,,§ 6 
Öffnungszeiten 

Die Friedhöfe sind während der festgesetzten Zeiten für den Besuch geöffnet. Die Besuchszeiten 
werden an den Eingängen bekannt gegeben. Die Friedhöfe sind 

Januar und Februar 
März 
April bis August 
September 
Oktober 
November und Dezember 
an den Feiertagen 

von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr, 
von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr, 
von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr, 
von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr, 
von 07:00 Uhr bis 18:00 Uhr, 
von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr, 

Allerheiligen, Allerseelen, Totensonntag 
am 24.12. und am 31.12 

bis 18:00 Uhr und 
bis 24:00 Uhr 

täglich für den Besuch geöffnet. 

Die Schließung des Neuen Friedhofes wird durch ein akustisches Zeichen angekündigt. Nach 
Ankündigung der Schließung soll niemand mehr den Friedhof betreten. Die Friedhofsbesucher 
sind angehalten, den Friedhof zu verlassen. 

Die Friedhofsverwaltung kann das Betreten aller oder einzelner Friedhofsteile aus besonderem 
Anlass untersagen. 

Besondere Toten- und Gedenkfeiern sowie Veranstaltungen, z.B. Totengedenken von 
Pfarrgemeinden außerhalb der festgesetzten Öffnungszeiten, bedürfen der Genehmigung der 
Friedhofsverwaltung." 

2. Nach§ 7 wird folgender§ 7a eingefügt: 

,,§ 7a 
Wasserbecken 

Die Wasserbecken werden zum 01. April jeden Kalenderjahres in Betrieb genommen. Das 
Abstellen des Wassers erfolgt zum 15. Oktober. Witterungsbedingt kann die 
Friedhofsverwaltung auch kurzfristig einen anderen Termin vorgeben." 



3. § 12 Absatz 6 wird wie folgt neu gefasst: 

.,(6) Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum (Friedhofskapelle) und / oder 
am Grab abgehalten werden. Der Vorraum der Friedhofskapelle dient ledigl ich als 
Treffpunkt vor Beginn einer Trauerfeier in der Friedhofskapelle oder als 
Ausgangspunkt für den Gang zur Grabstätte und nicht als Ersatz für die 
Friedhofskapelle. In besonders begründeten Ausnahmefällen genehmigt die 
Friedhofsverwaltung auch dort die gebührenfreie Nutzung für Trauerfeiern - hierfür 
ist ein Zeitraum von zehn Minuten ausreichend." 

4. § 28 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

.,Die Urnennischen werden für 20 Jahre bereitgestellt und dienen der Aufnahme von 2 Urnen." 

5. § 33 Absatz 1 Ziffer b Satz 4 wird wie folgt neu gefasst und um zwei weitere Sätze ergänzt: 

„Die Umfassung mit provisorischem Holzrahmen wird für 24 Monate nach der Bestattung 
geduldet. Die Maße der Grabstätten sind dabei entsprechend zu berücksichtigen und ergeben 
sich aus§§ 20, 23, 25, 26 dieser Satzung. Alle Grabstätten sind spätestens nach diesem 
Zeitraum im Sinne der§§ 33 bis 36 fertig herzurichten." 

6. Nach § 33 wird folgender § 33 a eingefügt: 

.,§ 33 a 
Verbot von Grabsteinen aus Kinderarbeit 

(1 ) Grabsteine und Grabeinfassungen aus Naturstein dürfen nur aufgestellt werden, 
wenn sie nachweislich ohne schlimmste Formen von Kinderarbeit im Sinne von Art. 3 
des Übereinkommens Nr. 182 der internationalen Arbeitsorganisation vom 
17.06.1999 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit hergestellt worden sind. Herstellung umfasst 
dabei sämtliche Bearbeitungsschritte von der Gewinnung des Natursteins bis zum 
Endprodukt. 

(2) Für die Nachweiserbringung gilt § 6 a Abs. 2 und 3 FBG in der jeweils gültigen 
Fassung." 

7. § 34 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst: 

.,(1) Eine vollständige Abdeckung von Gräbern für Erdbestattungen mit z.B. Platten, Kies 
oder ähnlichem Material ist gestattet." 

8. Nach § 36 Absatz 4 wird folgender Absatz 5 angehängt: 



,,(5) Die Standfestigkeitsprüfung wird von beauftragten Dritten und nicht durch städtische 
Bedienstete durchgeführt. Die Standsicherheitsprüfung muss fachgerecht, z.B. 
mittels geeigneter geeichter Prüfgeräte erfolgen. Die Prüfergebnisse sind je einzeln 
für jedes Grabmal zu dokumentieren. Bei unzureichender Standfestigkeit muss die 
Standfestigkeit innerhalb 6 Wochen nach Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses 
hergestellt sein. Sollte dies nicht geschehen, wird ausdrücklich auf die Möglichkeit 
einer Ersatzvornahme durch die Verwaltung hingewiesen." 

9. § 39 Absatz 3 wird wie folgt neu gefasst: 

.,(3) Wird eine Reihengrabstätte während der Dauer der Ruhefrist, eine Wahlgrabstätte 
während der Dauer des Nutzungsrechts über einen Zeitraum von mehr als einem 
Jahr nicht entsprechend den Bestimmungen dieser Friedhofsordnung in 
friedhofswürdiger Weise instand gehalten und gepflegt, so ist der oder dem 
Nutzungsberechtigten schriftlich mit Fristsetzung zur Durchführung der 
Pflegearbeiten auf seine Verpflichtung hinzuweisen. Die Friedhofsverwaltung behält 
sich die Durchsetzung im Rahmen der Ersatzvornahme nach § 44 vor. Der Hinweis 
wird zugestellt." 

10. Nach § 39 Absatz 3 wird folgender Absatz 4 angehängt: 

,,(4) Ist der oder die Nutzungsberechtigte bzw. Pflegepflichtige nicht bekannt, nicht trotz 
behördlicher Ermittlungen in den betreffenden Meldeämtern zu ermitteln oder 
verstorben, und kein/e weitere/r Nutz:ungsberechtigte/r bzw. Pflegepflichtige/r 
benannt, genügt eine amtliche Bekanntmachung und das Anbringen eines 
Hinweisaufklebers für 12 Wochen auf der Grabstätte. Wird der Aufforderung zur 
Grabpflege nach § 39 Abs. 3 und 4 nicht nachgekommen, können Reihen-/ 
Urnenreihengrabstätten von der Friedhofsverwaltung abgeräumt, eingeebnet und 
eingesät werden. Das Nutzungsrecht des Nutzungsberechtigten erlischt und die 
Grabeinrichtung wird durch die Friedhofsverwaltung entsorgt." 

11. In§ 44 wird nach Satz 1 ein neuer Satz eingefügt: 

.,Die Aufforderung wird zugestellt." 

12 a. In § 15 Absatz 1 wird nach g) wie folgt eingefügt: 

„h) Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten an besonders ausgewiesenen Bäumen (nur 
soweit vorhanden) 

i) Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten als Rasengräber an Bäumen (nur soweit 
vorhanden)" 



12 b. Nach § 32 werden folgende § 32 a und § 32 b eingefügt: 

,,§ 32 a 
Baumgrabstätten 

(1) Bestattungen von Aschenresten sind an besonders ausgewiesenen Bäumen im 
Wurzelbereich der Bäume möglich. Die Beisetzung darf nur in einer biologisch 
abbaubaren Urne erfolgen. 

(2) An jedem Baum für Baumbestattungen befinden sich je nach Gegebenheiten bis zu 
vier Urnenwahlgrabstätten in denen jeweils bis zu drei Urnen beigesetzt werden 
können oder 12 Urnenreihengrabstätten für je eine Urne. 

(3) Urnenreihengrabstätten an Bäumen für eine Urne sind für Urnenbestattungen 
bestimmte Grabstätten, die der Reihe nach belegt und im Todesfall für die Dauer der 
Ruhefrist zur Beisetzung einer Ascheurne abgegeben werden. Eine Verlängerung 
des Nutzungsrechts oder ein Wiedererwerb ist nicht möglich. 

(4) Das Nutzungsrecht für Urnenwahlgrabstätten an Bäumen wird für die Dauer von 40 
Jahren verliehen. In Urnenwahlgrabstätten dürfen drei Urnen beigesetzt werden. Auf 
Verleihung eines Nutzungsrechts an einer Urnenwahlgrabstätte besteht kein 
Rechtsanspruch. Das Nutzungsrecht kann maximal zweimal wiedererworben oder 
verlängert werden. Wiedererwerb oder Verlängerung sind nur auf Antrag und nur für 
die gesamte Urnenwahlgrabstätte möglich. Ein Rechtsanspruch auf Verlängerung 
oder Wiedererwerb besteht nicht. Eine Ausnahme hiervon gilt bei der Verlängerung 
oder dem Wiedererwerb bezüglich einer nicht voll belegten Urnenwahlgrabstätte. 

(5) Unter einem Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes an einer Urnenwahlgrabstätte ist 
die Einräumung einer zweiten Nutzungszeit zu verstehen. Der Antrag kann frühestens 
sechs Monate vor Ablauf des Nutzungsrechtes gestellt werden. Die Verlängerung des 
Nutzungsrechtes umfasst einen kürzeren Zeitraum als die komplette Nutzungszeit. 
Der Wiedererwerb und die Verlängerung sind von der Entrichtung einer 
entsprechenden Gebühr gemäß Friedhofsgebührenordnung abhängig. 

(6) Es werden dreistellige Urnenwahlgrabstätten abgegeben. Nach Ablauf der Ruhefrist 
kann in der betreffenden Grabstelle eine weitere Beisetzung erfolgen, wenn die 
restliche Nutzungszeit die Ruhefrist erreicht oder das Nutzungsrecht wiedererworben 
bzw. mindestens für die Zeit bis zu Ablauf der Ruhefrist verlängert worden ist. 

(7) Das Nutzungsrecht entsteht mit Aushändigung der Verleihungsurkunde. Die oder der 
Nutzungsberechtigte hat das Recht auf Beisetzung nach seinem Ableben sowie im 
Falle des Erwerbs einer mehrstelligen Wahlgrabstätte das Recht auf Beisetzung ihrer 
oder seiner verstorbenen Angehörigen in dem Urnenwahlgrab. 
Angehörige im Sinne dieser Bestimmung sind: 

1. Ehegatten, 
2. Lebenspartner nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz, 
3. Verwandte auf- und absteigender Linie, angenommene Kinder und 

Geschwister, 
4. Ehegatten und Lebenspartner der unter Abs. 7 Nr. 3 bezeichneten Personen. 



Die Beisetzung anderer Personen in dem Urnenwahlgrab bedarf der Einwilligung der 
F riedhofsverwaltung. 

(8) Das Nutzungsrecht an einer Urnenwahlgrabstätte kann nur mit Einwilligung der 
Friedhofsverwaltung und nur auf Angehörige im Sinne des Abs. 7 übertragen werden. 

(9) Die Erwerberin oder der Erwerber einer Urnenwahlgrabstätte soll für den Fall ihres 
oder seines Ablebens ihre Nachfolgerin oder seinen Nachfolger im Nutzungsrecht 
bestimmen. Diese oder dieser ist aus dem in Abs. 7 aufgeführten Personenkreis zu 
benennen. Wird keine Regelung getroffen oder verzichtet eine bestimmte Person, so 
geht das Nutzungsrecht in der in Abs. 7 genannten Reihenfolge auf die Angehörigen 
der verstorbenen Erwerberin oder des verstorbenen Erwerbers über. Innerhalb der 
einzelnen Gruppen wird jeweils die oder der Älteste nutzungsberechtigt. Das gleiche 
gilt beim Tod einer oder eines Nutzungsberechtigten, auf den das Nutzungsrecht 
früher übergegangen war. Jede Person, auf die ein Nutzungsrecht übergeht, kann 
durch Erklärung gegenüber der Friedhofsverwaltung auf das Nutzungsrecht 
verzichten. 

(10) Das Recht auf Beisetzung in einer Urnenwahlgrabstätte läuft mit der Nutzungszeit ab. 
Während der Nutzungszeit darf eine Beisetzung jedoch nur stattfinden, wenn die 
Ruhefrist für diese Beisetzung die Nutzungszeit nicht übersteigt oder das 
Nutzungsrecht wiedererworben bzw. mindestens für die Zeit bis zum Ablauf der 
Ruhefrist für diese Beisetzung verlängert worden ist. 

(11) Die Nutzungsberechtigten können auf ihr Recht an noch unbelegten bzw. auch 
belegten Urnenwahlgrabstätten, an denen die Ruhefrist abgelaufen ist oder bei 
denen noch eine Ruhefrist besteht, verzichten. Der Verzicht ist unter Rückgabe der 
Verleihungsurkunde zu erklären. Eine anteilsmäßige Rückzahlung im Falle des 
Verzichts auf das Nutzungsrecht wird nicht gewährt. 

(12) Das Ablegen von Grabgestecken, Blumengebinden o.ä. ist nur im Rahmen der 
Beisetzung gestattet. Im weiteren Verlauf der Nutzung der Grabstätte ist es 
untersagt, jeglichen Grabschmuck abzulegen. Vor allem Kerzen (Grablichter), auch in 
Grablaternen, sind hier nicht gestattet. 

(13) Es ist untersagt, die Bäume zu bearbeiten, zu schmücken oder in sonstiger Weise zu 
verändern oder Grabbeete anzulegen. 

(14) Die Kennzeichnung der Baumgrabstätte erfolgt durch die Friedhofsverwaltung auf 
einer im Umfeld des Baumes aufgestellten Gedenktafel, auf der Name, Vorname, 
Geburts- und Sterbedatum oder Jahr eingraviert werden. 

(15) Die Anlage und Pflege der Grabstätte obliegt ausschließlich der Stadt Bruchköbel. 
Pflegeeingriffe sind insbesondere zulässig, soweit dieses aus Gründen der 
Verkehrssicherheit geboten ist. Ansonsten soll der Baumbestand in weitgehend 
naturbelassenem Zustand verbleiben. 

(16) Sollte der Baum im laufe des Nutzungsrechtes beschädigt oder zerstört werden, ist 
die Gemeinde zur Ersatzpflanzung eines neuen Baumes berechtigt. 



§ 32 b 
Rasenbaumgrabstätten 

(1) Bestattungen von Ascheresten als Rasenbaumgrabstätten sind im Rasenbereich des 
weiteren Wurzelbereichs an besonders ausgewiesenen Bäumen möglich. Die 
Beisetzung darf nur in einer biologisch abbaubaren Urne erfolgen. 

(2) In Grabstätten am Baum oder der Gemeinschaftsgrabanlage befinden sich 
Urnenreihengrabstätten und/ oder Urnenwahlgrabstätten mit zwei Grabstellen. 

(3) § 32a Abs. 12 ff. gilt entsprechend, im Übrigen gilt 32 entsprechend." 

Artikel II 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

Ausgefertigt: 

Bruchköbel, den 25.11.2020 

Der Magistrat der Stadt Bruchköbel 

Die vorstehende Satzung ist durch Veröffentlichung im Hanauer Anzeiger am O 4. Dez, 2020 
öffentlich bekannt gemacht worden. 

Bruchköbel, den O 4. Dez. 2020 

D(,,.)a · trat der Stadt Bruchköbel 

~y. SL 
Sylvia B 
Bürger 


